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§ 29a AuslBG Haftung des
Auftraggebers

 AuslBG - Ausländerbeschäftigungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.12.2025

§ 29a.

Ein Unternehmen, welches die Erbringung einer Leistung an ein anderes Unternehmen ganz oder teilweise weitergibt

und Übertretungen eines mit der Erbringung dieser Leistung beauftragten Unternehmens gemäß § 28 Abs. 1 Z 1

wissentlich duldet oder seiner Verp5ichtung gemäß § 26 Abs. 6 nicht nachkommt, haftet gemäß § 1356 des

Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), JGS Nr. 946/1811, als Ausfallsbürge für Ansprüche auf das Entgelt der

zur Erbringung der Leistung eingesetzten Ausländer, das diesen für ihre Tätigkeit im Rahmen der vereinbarten Leistung

gebührt, und auf Ersatz der Kosten für eine Auslandsüberweisung des Entgelts.

In Kraft seit 01.07.2011 bis 31.12.9999
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